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Lexikon: Die Fachterminologie im Gesund-
heitswesen ist vielfältig. Sie reicht von A 
wie Approbation bis Z wie Zulassung. In ei-
ner Serie bieten wir Ihnen einen Überblick.

Ausschuss für Gesundheit 

Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsaus-
schusses ist die SPD-Parlamentarierin Dr. Caro-
la Reimann. Das Gremium bestimmte Reimann 
am 25. November 2009 in seiner konstituie-
renden Sitzung unter Leitung von Bundestags-
vizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) zur Vor-
sitzenden. Zur stellvertretenden Vorsitzenden 
des 37 Mitglieder zählenden Ausschusses wur-
de die Abgeordnete Kathrin Vogler (Die Linke) 
benannt. 

Im Gesundheitsausschuss sind die CDU/CSU-
Fraktion mit 14 Abgeordneten (Rudolf Henke, 
Michael Hennrich, Dr. Rolf Koschorrek, Ka-
rin Maag, Maria Michalk, Dietrich Monstadt, 
Lothar Riebsamen, Erwin Josef Rüddel, Jens 
Spahn, Stephan Stracke, Max Straubinger, Ste-
fanie Vogelsang, Wolfgang Zöller, Willi Zylajew) 
und die SPD-Fraktion mit neun Parlamentariern 
(Bärbel Bas, Dr. Edgar Franke, Angelika Graf, 
Dr. Karl Lauterbach, Steffen-Claudio Lemme, 
Hilde Mattheis, Mechthild Rawert, Dr. Carola 
Reimann, Dr. Marlies Volkmer) als ordentliche 
Mitglieder vertreten. Von der FDP-Fraktion ge-
hören dem Ausschuss sechs Abgeordnete (Jens 
Ackermann, Christine Aschenberg-Dugnus, Ul-
rike Flach, Heinz Lanfermann, Lars Lindemann, 
Dr. Erwin Lotter) an. Die Fraktionen Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen stellen in dem Gre-
mium jeweils vier Parlamentarier (Dr. Martina 
Bunge, Kathrin Senger-Schäfer, Kathrin Vogler, 
Harald Weinberg, Birgitt Bender, Maria Klein-
Schmeink, Elisabeth Scharfenberg, Dr. Harald 
Terpe).

In der dritten Sitzung des Deutschen Bundes-
tags am 10. November 2009 wurde auf Antrag 
aller fünf Fraktionen die Anzahl der Ausschüsse 
des Bundestags in der neuen Legislaturperiode 
auf 22 festgelegt und die Größe der Mitglieder 
der jeweiligen Ausschüsse beschlossen.

Profiwissen für alle – Eine Neuerscheinung ist das Buch „Neues 
aus … 2008/09“, mit dem die Bayerische Landesärztekammer zum 
ersten Mal alle medizinischen Titelthemen aus dem Bayerischen 
Ärzteblatt im Zeitraum März 2008 bis Dezember 2009 veröffent-
licht. 

Die einzelnen Beiträge demonstrieren angehenden und tätigen 
Ärztinnen und Ärzten in komprimierter und professionell aufge-
bauter Form eine Übersicht über die Neuerungen eines Fachge-
bietes oder Schwerpunktes sowie die großen Möglichkeiten, wel-
che in der medizin-publizistischen Fortbildung liegen. Der Fokus 
liegt dabei auf dem Gebiet der Inneren Medizin, wobei weitere 
große Gebiete, wie Chirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie, Urologie, On-
kologie oder Ophthalmologie, soweit differenzialdiagnostisch von 

Bedeutung und Bestandteil der allgemeinmedizinischen und internistischen Praxis oder Klinik, 
berücksichtigt wurden. Zahlreiche Farbfotos und grafisch aufbereitete Tabellen und Abbildungen 
bereichern die Texte. Inhaltlich sollten die Titelthemen neue Entwicklungen, Methoden, Leitlinien 
und Standards; neueste Studien; relevante Forschung; aktuelle Themen in der Diskussion und 
neue Pharmaka-Updates zu etablierten Pharmaka enthalten.

Wichtig dabei ist, dass die Beiträge kein Insiderwissen für Spezialisten, sondern einen guten Über-
blick über die Neuerungen bieten. Es geht um „Profiwissen für alle“ und nicht um einen Crashkurs 
oder die Vermittlung von Insidertipps.

Das Buch kann in der Redaktion des Bayerischen Ärzteblatts, Mühlbaurstraße 16, 81677 Mün-
chen, gegen Einsendung von 10 Briefmarken à 0,55 Euro im Wert von insgesamt 5,50 Euro ange-
fordert werden.

Wichtiger Hinweis – Achtung: Fristablauf für die 
Antragsmöglichkeit zum Erwerb der Facharztaner-
kennungen nach den Bestimmungen der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 18. Ok-
tober 1992 – in der zuletzt am 13. Oktober 2002 
geänderten Fassung (WBO 1993) – zum 31. Juli 2011
– In der Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bay-
erns vom 24. April 2004 (WBO 2004) ist in § 20 Über-
gangsbestimmungen Absatz 2 Buchstabe a) für die 
Facharztanerkennungen nach der Weiterbildungsord-

nung für die Ärzte Bayerns vom 18. Oktober 1991 – in der zuletzt am 13. Oktober 2002 geän-
derten Fassung (WBO 1993) geregelt:

Ärzte, die sich bei In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung, das heißt am 1. August 2004 in 
einer Weiterbildung zum Erwerb einer Gebiets-/Facharztbezeichnung befinden, können in einem 
Zeitraum von sieben Jahren nach In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung, das heißt bis 
31. Juli 2011 nach Maßgabe der vorher geltenden Bestimmungen und die zeitlichen und in-
haltlichen Voraussetzungen erfüllen, die jeweilige Anerkennung erhalten (www.blaek.de – Ru-
brik Weiterbildung, Weiterbildungsordnung, Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
18. Oktober 1992 in der zuletzt am 13. Oktober 2002 geänderten Fassung – WBO 1993).

Sie finden die Anforderungen an den Erwerb einer Gebiets-/Facharztbezeichnung in der Weiter-
bildungsordnung (WBO 1993) in Abschnitt I Nr. 1 – 38 (Übersicht über die Gebiete) – www.blaek.
de – Rubrik Weiterbildung, Weiterbildungsordnung 1993, Abschnitt I. Die Merkblätter mit Aus-
führungsbestimmungen für diese Gebiete finden Sie unter www.blaek.de – Rubrik Weiterbildung, 
Formulare, Merkblätter.

Weiterhin bitten wir zu beachten, dass für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten nach Maß-
gabe der vorher geltenden Bestimmungen eine entsprechende Weiterbildungsbefugnis vorgele-
gen haben muss.

Dr. Judith Niedermaier (BLÄK)
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Anzeige

Rufen Sie uns an unter 01805/117 117 (0,14 Ct/Min aus dem dt. Festnetz),  
und Sie werden direkt mit  der Ihnen nächstgelegenen von  
insgesamt 6 Sonothek verbunden. Oder informieren Sie sich unter  
www.sonoring.de

Die 6 Schmitt-Haverkamp-Sonotheken: 
Dresden  I  Erlangen
Leipzig  I  Memmingen
München  I  Straubing

Zentrale und Sonothek: 
Elsenheimerstraße 41, 80687 München
Tel. 089/30 90 99 0, Fax 089/30 90 99 30
E-Mail  info@schmitt-haverkamp.de

Auch im Jahr 2011 bieten wir Ihnen  

Vielfalt, Qualität und Sicherheit  

in Sachen Ultraschall zu besten  

Konditionen. Achten Sie auf 

unsere Angebote und Aktionen 

unter: 

www.sonoring.de

Auch 2011 stehen 
Sie bei uns 
auf Platz ...

„Ihr schneller Weg zur Arzt-Qu@lifik@tion“
Die wesentlichen Vorteile, die das neue
Antragsbearbeitungs-System im Bereich
der Weiterbildung „Ihr schneller Weg zur
Arzt-Qu@lifik@tion“ der Bayerischen
Landesärztekammer (BLÄK) bietet:

» portalgestützte Antragstellung mit
 enger Benutzerführung,

» Unterstützung durch das Informationszentrum (IZ) der BLÄK
 und

» komfortable Funktion, die das Ausdrucken des Antrags mit Anlagetrennblättern für ein 
 bequemeres Einsortieren der mitzuliefernden Zeugnisse und Belege ermöglicht.

Nähere Informationen unter www.blaek.de.

Ärzte ohne Grenzen – Am 16. März 2011 ver-
anstaltet Ärzte ohne Grenzen eine Informati-
onsveranstaltung in Augsburg.

Ort: Klinikum Augsburg, Kleiner Hörsaal, Sten-
glinstraße 2, 86156 Augsburg – Beginn: 19 Uhr.

Bei der Infoveranstaltung wird ein Projektmit-
arbeiter die Organisation vorstellen, Möglich-
keiten der Mitarbeit aufzeigen und über seine 
persönlichen Erfahrungen berichten. Anschlie-
ßend werden die Fragen der Teilnehmer disku-
tiert.

Ärzte ohne Grenzen sucht für ihre Projekte 
Ärzte, Pflegepersonal, Hebammen, Medizi-
nisch-Technische Assistenten (MTA), Psychia-
ter, Psychologen und Finanz-Administratoren 
sowie technisch begabte „Allrounder“ als Lo-
gistiker. Vorteilhaft sind Französischkenntnisse.

Weitere Infos: Ärzte ohne Grenzen, Telefon 030 
7001300, Internet: www.aerzte-ohne-grenzen.de

Zahl des Monats

72.428

beträgt die aktuelle Mitgliederzahl der
Bayerischen Landesärztekammer am
23. Dezember 2010.

Mit li d hl d

Newsletter der BLÄK – Aktuelle Informationen der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) 
erfahren Sie auch in unserem kostenlosen Newsletter, der unter www.blaek.de abonniert werden 
kann.

Arzneimittel und Medizinprodukte – Hinweise 
zu Arzneimittel und Medizinprodukten, wie 
Rückrufe, Sicherheitshinweise usw., finden Sie 
unter www.blaek.de (Berufsordnung – „Hinwei-
se zu Arzneimitteln und Medizinprodukten“). 
Bei etwaigen Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, Abteilung Medizinprodukte, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn.

Haftpflichtversicherung – Wir weisen darauf 
hin, dass der Arzt nach § 21 der Berufsordnung 
für die Ärzte Bayerns verpflichtet ist, sich hin-
reichend gegen Haftpflichtansprüche im Rah-
men seiner beruflichen Tätigkeit zu versichern!
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